
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 31c TROG 2016
 TROG 2016 - Raumordnungsgesetz 2016 - TROG 2016, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.04.2022

(1) Das örtliche Raumordnungskonzept ist jeweils auf einen Planungszeitraum von zehn Jahren fortzuschreiben. Die

Fortschreibung hat jeweils für das gesamte Gemeindegebiet zu erfolgen. Die Stadt Innsbruck kann das örtliche

Raumordnungskonzept jeweils gesondert für einzelne Stadtteile fortschreiben.

(2) Die Gemeinde hat spätestens bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem Inkrafttreten des örtlichen

Raumordnungskonzeptes bzw. der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes dessen (weitere)

Fortschreibung zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen. Die

Gemeinde hat weiters jeweils innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten der Fortschreibung des örtlichen

Raumordnungskonzeptes den Flächenwidmungsplan zu ändern, soweit dies zur Vermeidung von Widersprüchen zu

den Zielen der örtlichen Raumordnung nach diesem Gesetz und zu den Festlegungen des fortgeschriebenen örtlichen

Raumordnungskonzeptes erforderlich ist. Dabei sind insbesondere jene unbebauten Grundflächen, für die im örtlichen

Raumordnungskonzept eine Festlegung nach § 31 Abs. 1 lit. f besteht, im Sinn des § 35 Abs. 2 erster Satz zu

kennzeichnen.

(3) Kommt die Gemeinde ihrer Verp?ichtung nach Abs. 2 erster oder zweiter Satz nicht nach oder wurde der (weiteren)

Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes bzw. der Neuerlassung oder Änderung des

Flächenwidmungsplanes die aufsichtsbehördliche Genehmigung versagt, so dürfen außer in den Fällen des § 36 Abs. 1

lit. c und d keine weiteren Grund?ächen als Bauland, als Sonder?ächen oder als Vorbehalts?ächen gewidmet werden.

Davon ausgenommen sind Änderungen des Flächenwidmungsplanes, die zur SchaBung eines für ein bestimmtes

Bauvorhaben ausreichend großen Bauplatzes erforderlich sind, sofern die betreBende Grund?äche großteils bereits

als Bauland, als Sonderfläche oder als Vorbehaltsfläche gewidmet ist.

(4) In der Stadt Innsbruck gelten die Beschränkungen nach Abs. 3 nicht für jene Stadtteile, hinsichtlich der sie den

Verpflichtungen nach Abs. 2 erster und zweiter Satz entsprochen hat.
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